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ANTRAG 
 
Antragsteller: 
Stadträtin Lange 
 
 

 
 

VORL.NR. 621/10 
 
 

 
 

Datum: 
24.11.2010 
 
Antrag: Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 1. Juli 2011  

- Antrag von Stadträtin Lange vom 24.11.2010 
 
Bezug:  
Anlagen:  
 
 
 

Antragstext: 
 
Die Vergnügungssteuersatzung  wird dahingehend geändert, dass ab 1. Juli 2011 ein neuer 
Vergnügungssteuersatz von 20% in der Stadt erhoben wird. 
 
betroffene Finanzposition: Unterabschnitt 9000-Steuern, allgemeine Zuweisungen    
                                           und allgemeine Umlagen 
Gruppierungsnummer 0200.000 (Seite 167) 
                                           
Betrag: 1.550.000 Euro        mehr 100.000 Euro   
 
 
 
 

Begründung: 
 
Um die finanzielle Situation im städtischen Haushalt zu entspannen ist es gerechtfertigt, den 
Vergnügungssteuersatz in der Stadt ab 1. Juli nächsten Jahres von bisher 18% auf dann 20% des 
Einspielergebnisses anzuheben.  
 
Deckungsvorschlag 
 
Der Antrag zielt darauf, die Einnahmen der Stadt zu verbessern. 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
Lange 

 

 
 
 

Verteiler: 
DI, DII, DIII, BüroOBM, GSGR, 20(f) 
 
 
 
 
Federführung: 
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FB Finanzen 
 
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart 
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung  ÖFFENTLICH 
 
 


